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Herrn
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Rathausplatz 13
56179 Vallendar

VEREINIGTE WASSERWERKE
MITTELRHEIN GMBH

Koblenz, 25.07.2025

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH
(VWM)

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schneider,

wie bereits in der Gesellschafterversammlung der Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH
am 15.05.2025 erörtert und im Umlaufverfahren vom 20.05.2025 beschlossen, soll der
Geseflschaftsvertrag geändert werden.

In der Anlage erhalten Sie die von der Kanzlei Martini, Mogg, Vogt (MMV) ausgearbeitete
Uberarbeitung der Satzung, lx im Anderungsmodus und lx als Fließtext sowie eine
Beschlussvorlage zur Anderung des Gesellschaftsvertrages der Vereinigte Wasserwerke
Mittelrhein GmbH für die Gremiensitzungen der VG Vallendar, HA 28.08.2025 und
Verbandsgemeindesratssitzung 11.09.2025. Wir haben in der Beschlussvorlage einen
Weisungsbeschluss der Räte vorgesehen.

Wir bitten Sie, die Änderung des Gesellschaftsvertrages der Vereinigte Wasserwerke
Mittelrhein GmbH in die vorgenannten Gremiensitzungen als Thgesordnungspunkt
aufzunehmen und einen Beschluss herbeizuführen. Bitte teilen Sie uns das Ergebnis des
gefassten Beschlusses schriftlich mit.

Des Weiteren bitten wir die Anzeige der Änderung des Gesellschaftsvertrages der VWM
gegenüber der ADD anzuzeigen. In Abstimmung mit der ADD bedarf es in diesem Fall keiner
Synopse, sondern Beschluss und Vorlage der Satzung im Anderungsmodus reichen aus.

Gerne kann ein Vertreter der VWM an den Sitzungen teilnehmen. Lassen Sie uns gerne hierzu
frühzeitig eine Einladung/Information zukommen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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GeseUschaftsvertrag

der
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH7

VWM

fflit dem Sitz in Koblenz

§1

Firma und Sitz

(1) Die Gesellschaft führt die Firmenbezeichnung

Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein Gm bH.

VWM

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Koblenz.

§2

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens sind

(a) die Wasserversorgung, Förderung, Aufbereitung, Bezug und Verteilung von Was-

ser in den Städten Koblenz, Lahnstein, der Verbandsgemeinde Vallendar und in

dem Zweckverbandsgebiet ”Industriepark A 61IGVZ Koblenz,

(b) die Betriebsführung von Unternehmen der Wasserversorgung und

(c) die Lieferung von Wasser an andere mit der Wasserversorgung befasste Einrich-

tungen (Gemeinden, Zweckverbände, Versorgungsunternehmen).

(2) Die Gesellschaft ist zur Betätigung aller Geschäfte und Maßnahmen berechtigt, die un-

mittelbar oder mittelbar dem Gesellschaftszweck dienen, auch zur Beteiligung an Unter-

nehmen, die der Wasserversorgung dienen.

§3

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.



Seite 2 von 16

§4

GeselJschafter, Stamm kapital, Stammeinlagen

(1) Das Stammkapital beträgt 7669378,22 Euro (i.W.: Siebenmillionensechshundertneu-

nundsechzigtausenddreihunterachtundsiebzig - 22/100 Euro)

-p_Is.-

s-a-ins-i t-A S ers,p Ikflfl.IItI.
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(3)Die Aufnahme weiterer Gesellschafter ist zulässig.

§5

Übertragung von Geschäftsanteilen

(1) Die Übertragung von Geschäftsanteilen an Dritte, im Ganzen oder in Teilen, ist unzu-

lässig.

(2) Die Übertragung von Geschäftsanteilen der Gesellschafter untereinander ist zulässig.

§6

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Geschäftsführung

- der Aufsichtsrat

- die Gesellschafterversammlung

§7

Geschäftsführung

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäfts-

führer bestellt, so vertreten je zwei von ihnen die Gesellschaft gemeinschaftlich oder

einer von ihnen zusammen mit einem Prokuristen.

ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so hat dieser Alleinvertretungsbefugnis.

(2) Durch Beschluss der Geseilschafterversammlung kann bestimmt werden, dass ein-

zelne oder mehrere Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 des Bürger-

lichen Gesetzbuches befreit sein sollen.

(3) Zu Geschäftsführern und Prokuristen der Gesellschaft können nur solche Personen

bestellt werden, die Geschäftsführer oder Prokuristen bei der Firmader Stadtwerke

Koblenz GmbH sind.

(4) Die Befugnisse der oder des Geschäftsführers und dec-Prokuristen richten sich nach

der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung.
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§8

Aufsichtsrat

(1) Auf den Aufsichtsrat finden die für den Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft geltenden

Vorschriften keine Anwendung.

(2) Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Ihm gehören an:

(a) der jeweilige Oberbürgermeister der Stadt Koblenz oder der Beigeordnete, des-

sen Geschäftsbereich der öffentliche Zweck des Unternehmens zugeordnet ist,

als Vertreter der Stadtwerke Koblenz GmbH,

(b) ein Vertreter der Stadt Lahnstein,

(c) ein Vertreter der Verbandsgemeinde Vallendar,

(d) sechs Vertreter der Stadtwerke Koblenz GmbH.

Die Vertretung der kommunalen Gebietskörperschaften (Stadt Lahnstein und Ver-

bandsgemeinde Vallendar) im Aufsichtsrat der Gesellschaft bestimmt sich nach § 88

der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (,’Gern 0').

Die Vertreter Mitglieder der Stadtwerke Koblenz GmbH im Aufsichtsrat werden von

der Stadtwerke Koblenz GmbH auf Vorschlag der Stadt Koblenz benannt (Entsende-

recht der Stadt Koblenz). Sie- müssen dem Stadtrat der Stadt Koblenz angehören.

Für die Vertretung der Stadtwerke Koblenz GmbH im Aufsichtsrat gilt 88 GemO.

(3) Die unter Ziffer Abs. (2- Buchstabe d) Genannten können sich nicht vertreten lassen.

Möglich ist, dass die Genannten zugunsten anderer Mitglieder Stimmbotschaften er-

teilen. Diese bedürfen mindestens der Textform.

(4) Die Amtsdauer der Mitglieder (Absatz 2 a)-c)) endet mit der Beendigung ihres Haupt-

amtes. Die Benennung der übrigen Mitglieder (Absatz 2 d)) wird mit ihrer schriftlichen

Mitteilung an die Gesellschaft wirksam. Diese kann von dem Benennungsberechtigten

jederzeit widerrufen werden. Nicht benannt werden können der Geschäftsführer, die

Prokuristen sowie die sonstigen Mitarbeiter der Gesellschaft und wer durch seine be-

rufliche Tätigkeit in regelmäßiger Geschäftsbeziehung oder Wettbewerb mit der Ge-

seilschaft steht oder als Gesellschafter an einem Unternehmen beteiligt oder bei einem

Unternehmen als Geschäftsführer oder leitender Angestellter beschäftigt ist, für das

dies zutrifft.

(5) Legt ein Mitglied sein Amt nieder oder scheidet es aus sonstigen Gründen aus, so ist
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der Geschäftsführung Unverzüglich, spätestens jedoch zehn Kalendertage vor der

nächstfolgenden Aufcichtsratssitzung, schriftlich ein anderes Mitglied für das ausge-

schiedene zu benennen. Die Niederlegung ist der Geschäftsführung schriftlich zu er-

klären.

(6) Die Geschäftsführung hat Namen und Anschriften der benannten Mitglieder den Ge-

seilschaftern schriftlich bekannt zu geben.

(7) Den Vorsitz im Aufsichtsrat führt der Vertreter jeweilige Oberbürgermeister der Stadt

Koblenz oder der Beigeordnete, dessen Geschäftsbereich der öffentliche Zweck des

Unternehmens zugeordnet ist. Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden wird im

jährlichen Wechsel vom Vertreter der Stadt Lahnstein und vom Vertreter der Ver-

bandsgemeinde Vallendar wahrgenommen. In Fällen der Abwesenheit des Vorsitzen-

den und des stellvertretenden Vorsitzenden leitet das Mitglied die Sitzung, das gemäß

Satz 2 als nächstes zur Stellvertretung vorgesehen ist. 4dist auch diese Mitgliedec

abwesend, leitet das an Jahren älteste Aufsichtsratsmitglied die Sitzung.

(8) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Vorstehender Abs. (2) Unterabsätze (2) und (3) sind

zu beachten.

(9) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates lädt diesen unter Mitteilung der Tagesordnung

mindestens zehn Kalendertage vor der Sitzung schriftlich ein. Die Einladung bedarf

mindestens der Textform. In dringenden Fällen ist die Einberufung auch mit kürzerer

Frist und auch durch Telefax, E Mmail oder Fernsprecher zulässig.

(10) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß geladen und

mindestens fünf Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehr-

heit gefasst, soweit der Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt. Im Falle der

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Verhinde-

rung die des Stellvertreters.

(11) Wird die Beschlussfähigkeit nicht erreicht, so ist unter Einhaltung einer Einladungsfrist

von mindestens zehn Kalendertragen innerhalb von dreißig Kalendertagen eine zweite

Aufsichtsratssitzung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-

senden Mitglieder beschlussfähig; hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(12) Aufsichtsratssitzungen sollen grundsätzlich am Ort der Gesellschaft als Präsenzver-

anstaltung durchgeführt werden. In Abweichung hiervon kann der Vorsitzende des

Aufsichtsrates, sofern dem keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegen-

stehen, entscheiden, dass Aufsichtsratssitzungen als sogenannte virtuelle Versamm-

lung (bspw. über MS-Teams, BigBlueButton oder ähnliche Plattformen) durchgeführt
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werden. Die Gesellschaft hat in diesem Fall über die gesamte Dauer der Versammlung

die Teilnahmemöglichkeit über die Bereitstellung einer entsprechenden technischen

Plattform (einschließlich Bild- und Tonübertragung der Versammlung) zu ermöglichen.

Dies schließt die Verpflichtung ein, dass den Gesellschaftervertretern Mitgliedern des

Aufsichtsrats eine Frage- und/ oder Äußerungsmöglichkeit im Wege der elektroni-

schen Kommunikation (mündlich und/ oder in Textform) eingeräumt wird und die

Stimmrechtsausübung der Geseilschaftervertreter Mitglieder des Aufsichtsrats über

die elektronische Kommunikation (mündlich und! oder in Textform) erfolgen kann. Den

Teilnehmern selbst obliegt es die technischen Voraussetzungen zu einer Teilnahme

an der bereitgestellten technischen Plattform über gängige elektronische Endgeräte

(PC, Tablet, Telefon o.ä.) sicherzustellen (insbesondere Sicherstellung einer ausrei-

chenden lnternetverbindung sowie Lauffähigkeit der technischen Plattform auf den

Endgeräten).

(13) Auch ohne Einberufung einer Sitzung können die Mitglieder des Aufsichtsrates durch

schriftliche oder telefonische Stimmabgabe gültig beschließen, wenn eine Mehrheit

von 3/4 der Stimmen erreicht wird _ und nicht von mindestens einem Mitglied die Einbe

rufung einer Sitzung zur Beschlussfassung verlangt wird. Die telefonische Stimmab-

gabe ist schriftlich zu bestätigen. In den Fällen der Sätze I und 2 steht die Textform

der Schriftform gleich.

(14) Die Niederschriften des Aufsichtsrates sind vom ieweiligen Vorsitzenden und im Falle

seiner Verhinderung vom ieweiligen stellvertretenden Vorsitzenden und der Ge-

schäftsführung zu unterzeichnen.

(15) Rechtsgeschäfte und sonstige Erklärungen des Aufsichtsrates gegenüber Dritten be-

dürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschrift des Vorsitzenden und seines Stellvertreters.

(16) Die Mitglieder erhalten für ihre Tätigkeit eine Vergütung. Die Auslagen werden durch

ein Sitzungsgeld abgegolten. Die Höhe legt der Aufzichtsratdie Gesellschafterver-

sammlung in der Geschäftsordnung fest.

(17) Der Rat der Stadt Koblenz kann den von der Stadt Koblenz gem. vorstehenden Abs.

(2) lit. (a) gestellten und den yen-dec--Ste ecke-koble -b14-gem. vorstehenden

Abs. (2) lit. (d) benannten Mitgliedern des Aufsichtsrats Richtlinien und Weisungen

erteilen. Der Rat der Stadt Lahnstein und der Rat der Verbandsgemeinde Vallendar

können den jeweils von ihnen gestellten Mitgliedern des Aufsichtsrats Weisungen er-

teilen.



Seite 7 von 16

§9

Zuständigkeit des AUfsichtsrates

(1) Der Aufsichtsrat beschließt über alle Gegenstände, die nicht der Beschlussfassung

der Gesellschafterversammlung unterliegen. Er überwacht die Geschäftsführung und

kann zu diesem Zweck die Einsicht in die Geschäftsbücher und Geschäftsunterlagen

beschließen. Insbesondere entscheidet er über

(a) die Geschäftsordnung,

(b) die Vorschläge an die Gesellschafterversammlung über die Wahl des Ab-

schlussprüfers, die Verwendung des Gewinnes oder die Deckung des Verlus-

tes,

(c) die Festsetzung allgemeiner Geschäftsbedingungen,

(d) die Festsetzung allgemeiner Tarife und Entgelte,

(e) die Aufnahme von Krediten - mit Ausnahme kurzfristiger Kredite des täglichen

Geschäftsverkehrs - sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und

ähnlichen Haftungen außerhalb des täglichen Geschäftsverkehrs,

(f) die Gewährung von Darlehen über mehr als 25.000,-- Euro,

(g) den Abschluss aller sonstigen Verträge, die die Gesellschaft zu Leistungen von

mehr als 25.000,-- Euro jährlich oder einer inmaligen Ausgabe oder Einnah-

meminderung von mehr als 50.000,-- Euro verpflichten, sowie die Führung von

Rechtsstreitig kelten mit solchen Streitwerten, soweit nicht die Gesellschafter-

versammlung nach § 10 zuständig ist,

(h) die Übernahme der Geschäfts- und/oder Betriebsführung von anderen Unter-

nehmen,

(I) den Abschluss von Lieferungs-, Konzessions- und Demarkationsverträgen,

(j) die Vornahme, Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreites gegenüber ei-

nem Gesellschafter oder Geschäftsführer sowie die Vertretung der Gesellschaft

in derartigen Rechtsstreiten,

(k) den Abschluss, die Auflösung und Änderung des Betriebsführungsvertrages.

(2) Dem Aufsichtsrat obliegt die Vorbereitung der Gesellschafterversammlung.
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§10

Gesellschafterversammlung

(1) Alljährlich findet mindestens eine Gesellschafterversammlung statt.

(2) Die Wahrnehmung der Gesellschafterrechte in der Gesellschafter entsenden in die

Gesellschafterversammlung erfolgt über thce-GesellschaftervVertreter. Insoweit be-

nennen, und zwar

(a) die Stadtwerke Koblenz GmbH (30)

(b) -die Stadt Lahnstein (6)

(C) die Verbandsgemeinde Vallendar (5)

Gesellschaftervertreter.

Der ieweilige Oberbürgermeister der Stadt Koblenz bzw. der Beigeordnete, dessen

Geschäftsbereich der öffentliche Zweck des Unternehmens zuzuordnen ist, ist als

einer der 30 Vertreter geborener Gesellschaftervertreter der Stadtwerke Koblenz

GmbH. Die weiteren Gesellschaftervertreter der Stadtwerke Koblenz GmbH werden

von der Stadtwerke Koblenz GmbH entsprechend der vorhergehenden Wahl durch

den Rat der Stadt Koblenz benannt. Geborener Vertreter für die Stadtwerke Koblenz

GmbH ist der Oberbürgermeister der Stadt Koblenz..- 88 GemO findet auf die Ver-

tretung und Stimmabgabe der Gesellschaftervertreter der Stadtwerke Koblenz GmbH

Anwendung.

Die Vertretung und Stimmabgabe der Stadt Lahnstein und der Verbandsgemeinde

Vallendar in der Gesellschafterversammlung bestimmt sich nach § 88 GemO _ Rhein

land Pfalz.

Vertreter der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung können im Übrigen
nur von der Stadtwerke Koblenz GmbH auf Anweisung des Stadtrates, ’ dem Rat der

Stadt Lahnstein und dem Verbandsgemeinderat Vallendar benannte Personen sein.

Die Gesellschafter haben Namen und Anschriften ihrer Vertreter der Geschäftsfüh-

rung und sich gegenseitig schriftlich mitzuteilen. Die Vertretungsorgane der Gesell

schafter können ihren Vertretern in der Gecellschaftervercammlung Richtlinien und

Weisungen erteilen.

(3) Die Benennung der Mitglieder der Gesellschafterversammlung wird mit ihrer schriftli-
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chen Mitteilung an die Gesellschaft wirksam. Sie kann von den Benennungsberech-

tigten jederzeit widerrufen werden. Legt ein Mitglied sein Amt nieder oder scheidet

es aus einem sonstigen Grund aus, ist von dem benennungsberechtigten Gesell-

schafter unverzüglich schriftlich ein anderes Mitglied zu benennen.

(4) Das Stimmrecht der Gesellschafter bestimmt sich losgelöst von der Anzahl der für

den ieweiliqen Gesellschafter anwesenden Gesellschafter nach der prozentualen Be-

teiligung der einzelnen Gesellschafter am Stammkapital der Gesellschaft. Hierbei ge-

währt leder Euro eines Geschäftsanteils eine Stimme.Jedes Mitglied in der Gesell

schafterversammlung hat eine Stimme.

(5) Die Mitglieder Gesellschaftervertreter erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung.

Auslagen werden durch eine Sitzungsgeld abgegolten, dessen Höhe auf Vorschlag

des Aufsichtsrats durch Beschluss der Gesellschafterversammlunqin der Geschftc

ordnung festgelegt wird.

(6) Die Geschäftsführung beruft im Einvernehmen mit dem jeweiligen Vorsitzenden die

Gesellschafterversammlung unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von 10

Kalendertagen schriftlich ein.

(7) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der jeweilige Aufsichtsratsvorsit-

zende. Im Falle der Verhinderung wird er durch den stellvertretenden Aufsichtsrats-

vorsitzenden vertreten. Ist auch der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende abwe-

send, so gilt § 8 Abs. 7 entsprechend.

(8) Gesellschafterversammlungen sollen grundsätzlich am Ort der Gesellschaft als Prä-

senzveranstaltung durchgeführt werden. In Abweichung hiervon kann der Vorsit-

zende der Gesellschafterversammlung, sofern dem keine zwingenden gesetzlichen

Bestimmungen entgegenstehen, entscheiden, dass Gesellschafterversammlungen

als sogenannte virtuelle Versammlung (bspw. über MS-Teams, BigBlueButton oder

ähnliche Plattformen) durchgeführt werden. Die Gesellschaft hat in diesem Fall über

die gesamte Dauer der Versammlung die Teilnahmemöglichkeit über die Bereitstel-

lung einer entsprechenden technischen Plattform (einschließlich Bild- und Tonüber-

tragung der Versammlung) zu ermöglichen. Dies schließt die Verpflichtung ein, dass

den Gesellschaftervertretern eine Frage- und/ oder Äußerungsmöglichkeit im Wege

der elektronischen Kommunikation (mündlich und/ oder in Textform) eingeräumt wird

und die Stimmrechtsausübung der Geselischaftervertreter über die elektronische

Kommunikation (mündlich und/ oder in Textform) erfolgen kann. Den Teilnehmern

selbst obliegt es die technischen Voraussetzungen zu einer Teilnahme an der bereit-

gestellten technischen Plattform über gängige elektronische Endgeräte (PC, Tablet,
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Telefon o.ä.) sicherzustellen (insbesondere Sicherstellung einer ausreichenden In-

ternetverbindung sowie Lauffähigkeit der technischen Plattform auf den Endgeräten).

(9) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter ord-

nungsgemäß geladen sind-u& mindestens mehr als 3/ der 21 Gesellschaftervertre-

ter gem. 10 Abs. (2) anwesend sind sowie für jeden Gesellschafter mindestens ein

Gesellschaftervertreter erschienen ist. Stimmen vertreten sind. Wird dieses Erforder-

nis nicht erreicht, so kann innerhalb von 30 Kalendertagen durch eingeschriebenen

Brief mit einer Frist von mindestens 8 Kalendertagen eine zweite Gesellschafterver-
sammlung einberufen werden. Diese ist ohne Rücksicht auf die Höheder vertretenen

Stimmen beschlussfähig. Bei der Einladung ist darauf hinzuweisen.

f(10)Auch ohne Einberufung einer Sitzung kann die Gesellschafterversammlung durch

schriftliche Stimmabgabe Beschlüsse im sog. Umlaufverfahren fassen, wenn für die
Durchführung des Umlaufverfahrens innerhalb von zwei Wochen nach Einleitung des

Umlaufverfahrens durch Versendung der Beschlussvorlage eine Mehrheit von ~ der

Stimmen erreicht wird. Schriftform steht die Textform gleich.

4Q(11) Die Beschlüsse

der Gesellschafterversammlung bedürfen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vor-

schriften oder Bestimmungen dieses Vertrages entgegenstehen, der Mehrheit der

Stimmen gem. § 10 Abs. (4) der_-in der GesellschaftervVersammlung vertretenen

Gesellschafteranwesenden Mitglieder.

Satzungsänderungen, die Aufnahme neuer Gesellschafter und die Auflösung der Ge-

sellschaft bedürfen einer Mehrheit von 80 vom Hundert der% der vorhandenen Stim-

men gem. § 10 Abs. (4) der GesellschafterMitglieder.

Zu Angelegenheiten, die für den Versorgungsbereich eines Gesellschafters von

grundsätzlicher Bedeutung sind, ist dieser vorher schriftlich zu hören.

Die Beschlüsse der Gesellschafter und der Gesel!schafterversammlung sind von der

Geschäftsführung in zeitlicher Reihenfolge in ein besonders hierfür bestimmtes Pro

tokollbuch einzutragen. Die Niederschriften sind vom Vorsitzenden und im Falle sei-

ner Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates und der Ge-

schäftsführung zu unterzeichnen.

+1-13(12) Die Gesellschaf-

terversammiung hat die ihr durch Gesellschaftsvertrag und Gesetz zugewiesenen

Aufgaben. Ihrer Beschlussfassung unterliegen insbesondere:
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(a) der Wirtschaftsplan, die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwen-

dung des Ergebnisses,

(b) Festlegung der Höhe der Vergütung und des Sitzungsgeldes des Aufsichtsrats

a)die Bestellung des Abschlussprüfers,

bjdie Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat,

(c)die Festsetzung von Höhe und Zeitpunkt der Einzahlungen auf das Stammka-

pital,

d3,Satzungsänderungen,

(egjder Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Grundstücken und grund-

stücksgleichen Rechten, soweit der Gegenwert 50.000,-- Euro im Einzelfall

übersteigt,

ffljdie Errichtung, der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Betei-

ligungen an anderen Unternehmen,

)jdie Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des

Unternehmensgegenstandes,

}fldie Auflösung der Gesellschaft,

i.1Lder Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne von §

291 und 292 Abs. I AktG,

QLdie Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Prokuristen unter

Wahrung von § 7 Abs. 3 des Gesellschaften/ertrages.

(42(13) Die Vertretungs-

körperschaften der Gesellschafter (in Bezug auf die Geseilschaftervertreter der

Stadtwerke Koblenz GmbH ist dies der Rat der Stadt Koblenz) sind berechtigt, e-

halten sich gemäß § 10 Abs. 2 dec Gesellschaftcvertragec vor, ihren Vertretern in der

Gesellschafterversammlung Richtlinien und Weisungen zu allen aufgeführten Ange

legenheitei --erteilen.

Darüber hinaus sind vor Einwilligung der Gesellschafterversammlung zur Änderung

des Gesellschaftsvertrages einschließlich Kapitalerhöhung und -herabsetzung, zur
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Umwandlung der Gesellschaftsform und zur Auflösung der Gesellschaft die entspre-

chenden Beschlüsse der gkommunalen Vertretungsorgane einzuholen.

§11

Nachschusspflicht

(1) Sobald das Eigenkapital der Gesellschaft ein Drittel des Gesamtvermögens der Ge-

sellschaft unterschreitet, verpflichten sich die Gesellschafter zur Einzahlung von

Nachschüssen entsprechend ihrem Gesellschaftsanteil.

Unabhängig von der Regelung in Satz 1 sind die Gesellschafter verpflichtet, einen

die Nachschusspflicht begründenden Beschluss zu fassen, wenn eine solche Nach-

schusspflicht unter Berücksichtigung der Finanzstruktur, insbesondere der Eigenka-

pitalausstattung, im Interesse der Gesellschaft geboten ist.

Die Nachschusspflicht wird beschränkt auf einen Betrag, der in einem angemesse-

nen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des einzelnen Gesellschafters steht, § 87 Abs.

1 Nr. 5 GemO. Die Zahlung der Gesellschafter setzt die vorherige Zustimmung der

Aufsichtsbehörde voraus.

(2) Bei der Ermittlung des Eigenkapitalanteils sind ”Sonderposten mit Rücklageanteil"

und ”empfangene Ertragszuschüsse" zur Hälfte wie Eigenkapital zu behandeln.

(3) Über das Eintreten der Nachschusspflicht setzt die Geschäftsführung Aufsichtsrat

und Gesellschafterversammlung in Kenntnis.

§12

Prüfung des Jahresabschlusses, Wirtschaftsplan

(1) In sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften wird für je-

des Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt und der Wirtschaftsführung eine

fünfjährige Finanzplanung zugrunde gelegt. Der Wirtschafts- und Finanzplan wird der

Stadt Koblenz und den Gesellschaftern übersandt.

(4-)Die Geschäftsführung hat innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Geschäftsjah-

res den Geschäftsbericht und die Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung aufzustel-

len und nach Prüfung durch den Abschlussprüfer unverzüglich dem Aufsichtsrat vor-

zulegen.

Dem Rechnungshof wird ein Prüfungsrecht gemäß § 110 Abs. 5 der Gemeindeord

nung von Rheinland PfalzGemO eingeräumt.
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(2)Die Vorschriften des Aktiengesetzes und der Landesverordnung über die Prüfung

kommunaler Einrichtungen vom 22.07.199104.05.1979 in der jeweils gültigen Fas-

sung über die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-

tes sind sinngemäß anzuwenden.

(4) Den schriftlichen Auftrag an den Prüfer erteilt der Geschäftsführer. Er verpflichtet den

Prüfer, an der Sitzung des Aufsichtsrates teilzunehmen. Der Prüfbericht wird den Auf-

sichtsratsmitgliedern von dem Geschäftsführer übergeben.

(5) Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden nach den Vorschriften über Eigen-

betriebe aufgestellt und geprüft.

(6) Der Stadt Koblenz, der Stadt Lahnstein und der Verbandsgemeinde Vallendar wer-

den die Befugnisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz eingeräumt.

(7) Nach § 87 Abs. 3 Nr. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland PfalzGemO wird der

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zusammen mit dem Ergeb-

nis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie der beschlosse-

nen Verwendung des Jahresüberschusses oder der Behandlung des Jahresfehlbe-

trags unbeschadet der bestehenden gesetzlichen Offentegungspflichten öffentlich

bekannt gemacht und gleichzeitig mit der öffentlichen Bekanntmachung der Jahres-

abschluss und der Lagebericht an sieben Werktagen bei dec Gemeindeverwaltun-

gen der Städte Koblenz, Lahnstein und der Verbandsqemeinde Vallendar während

der allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich ausgelegt; in der öffentlichen Bekanntma-

chung ist auf die Auslegung hinzuweisen.

§13

Betätigungsprüfu ng

Der Stadt Koblenz, der Stadt Lahnstein und der Verbandsgemeinde Vallendar sowie der

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und dem Rechnungshof werden die Rechte nach §

54 Haushaltsgrundsätzegesetz eingeräumt.
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§14

Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft werden veröffentlicht:

(a) in der Rhein-Zeitung, Gesamtausgabe,

(b) in dem Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Vallendar,

(C) in dem Mitteilungsblatt der Stadt Lahnstein.

(2) Unberührt hiervon bleiben die gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentlichungen

§15

Betriebsführung

Die Gesellschafter sind sich darüber einig, dass die Betriebsführung der Gesellschaft durch

eine von der Gesellschafterversammlung zu bestimmende natürliche oder juristische Per-

son erfolgt.

§14

Eingebrachte Anlagen

(1) Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass die am 01 .01.1986 vorhandenen

Wasserversorgungsanlagen der Gesellschafter bestehen bleiben und weiter betrie-

ben werden sollen. Falls einzelne Anlagen aus rechtlichen, technischen oder wirt-

schaftlichen Gründen nicht oder nur zu Zwecken der Notwasserversorgung oder in

sonstiger Weise nur eingeschränkt aufrecht erhaltenaufrechterhalten werden kön-

nen, so ist zunächst der Gesellschafter sctiriftlich zu hören, in dessen Versorgungs-

bereich die Anlage liegt (vgl. § 10 Absatz 119 Satz 3 des Gesellschaftsvertrages).

jDie Gesellschafter sind sich darüber einig, dass die Gesellschaft bebaute oder unbe-

baute Grundstücke, die für Zwecke der Gesellschaft nicht oder nicht mehr benötigt

werden, zunächst dem Gesellschafter zum Kauf anbietet, in dessen Bereich derartige

Grundstücke liegen.



Seite 15 von 16

Anwendung der Gemeindeordnung

(1) Die Gesellschafter sind sich darüber einig, dass auf die Gesellschaft die Vorschriften

der Gemeindeordnung für Rheinland Pfalz (GemO über die wirtschaftliche Betäti-

gung der Gemeinde ( 85-92 GemO) in der jeweils gültigen Fassung _ (derzeit Fas

sung vom 02.04.1998 (GVBI. S. 08) )
-

insbesondere auch die Kalkulationsvorschrif-

ten in der jeweils gültigen Fassung, die für gemeindliche Einrichtungen vorgeschrie-

ben sind - Anwendung finden.

(2) Änderungen des Geselischaftervertrages sind der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

§16

Entscheidung von Streitigkeiten

(1) Bei Streitigkeiten über diesen Vertrag kann zunächst einvernehmlich ein Gutachter-

ausschuss gebildet werden, der zwischen den streitenden Gesellschaftern zu vermit-

teln hat. Der Gutachterausschuss besteht aus je einem Gutachter der streitenden

Gesellschafter und einer! einem ObmannVorsitzenden.

(2) Wird ein Gutachterausschuss vereinbart, so kann jeder streitende Gesellschafter ei-

nen von ihm ernannten Gutachter dem/den anderen streitenden Gesellschafter(n) mit

der Aufforderung mitteilen, seinerseits (ihrerseits) innerhalb von 14 Tagen einen Gut-

achter zu benennen.

(3) Die Gutachter bestimmen innerhalb von weiteren 14 Tagen gemeinsam Lden Q.b-

mannVorsitzende(n). Ist keine Einigung zu erzielen, wird die/der Obmann Vorsit-

zende von der Präsidentin! dem Herrn Präsidenten des Landgerichtes Koblenz be-

stimmt.

(4) Die ordentlichen Gerichte können von den Gesellschaftern erst dann angerufen wer-

den, wenn kein Gutachterausschuss gebildet wird oder wenn die Vermittlung des

Ausschusses keinen Erfolg gehabt hat.

§19

Unwirksamwerden einzelner Bestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, insbesondere zwin-

genden gesetzlichen Vorschriften nicht entsprechen, so wird die Wirksamkeit dieses Ver-

trages hierdurch nicht berührt. Der Vertrag soll in diesem Fall so ausgelegt oder umgedeu-

tet werden, dass eine -seinem Sinn und Zweck entsprechende, angemessene Regelung
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gilt. Diese soll, soweit rechtlich zulässig, dem am nächsten kommen, was die Vertragschlie-

ßenden gewollt haben



GeseUschaftsvertrag

der
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH

VWM
mit dem Sitz in Koblenz

U
Firma und Sitz

(1) Die Gesellschaft führt die Firmenbezeichnung

Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH.

VWM

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Koblenz.

§2

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens sind

(a) die Wasserversorgung, Förderung, Aufbereitung, Bezug und Verteilung von Was-

ser in den Städten Koblenz, Lahnstein, der Verbandsgemeinde Vallendar und in

dem Zweckverbandsgebiet ”Industriepark A 61IGVZ Koblenz,

(b) die Betriebsführung von Unternehmen der Wasserversorgung und

(C) die Lieferung von Wasser an andere mit der Wasserversorgung befasste Einrich-

tungen (Gemeinden, Zweckverbände, Versorgungsunternehmen).

(2) Die Gesellschaft ist zur Betätigung aller Geschäfte und Maßnahmen berechtigt, die un-

mittelbar oder mittelbar dem Gesellschaftszweck dienen, auch zur Beteiligung an Unter-

nehmen, die der Wasserversorgung dienen.

§3

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
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§4

Gesellschafter, Stamm kapital, Stammeinlagen

(1) Das Stammkapital beträgt 7.669.378,22 Euro (LW.: Siebenmillionensechshundertneu-

nundsechzigtausenddreihunterachtundsiebzig - 22/100 Euro).

(2) Die Aufnahme weiterer Gesellschafter ist zulässig.

§5

Übertragung von Geschäftsanteilen

(1) Die Übertragung von Geschäftsanteilen an Dritte, im Ganzen oder in Teilen, ist unzu-

lässig.

(2) Die Übertragung von Geschäftsanteilen der Gesellschafter untereinander ist zulässig.

§6

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Geschäftsführung

- der Aufsichtsrat

- die Gesellschafterversammlung

§7

Geschäftsführung

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäfts-

führer bestellt, so vertreten je zwei von ihnen die Gesellschaft gemeinschaftlich oder

einer von ihnen zusammen mit einem Prokuristen.

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so hat dieser Alleinvertretungsbefugnis.

(2) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann bestimmt werden, dass ein-

zelne odermehrere Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 des Bürger-

lichen Gesetzbuches befreit sein sollen.

(3) Zu Geschäftsführern und Prokuristen der Gesellschaft können nur solche Personen

bestellt werden, die Geschäftsführer oder Prokuristen der Stadtwerke Koblenz GmbH

sind.
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(4) Die Befugnisse der Geschäftsführer und Prokuristen richten sich nach der Geschäfts-

ordnung für die Geschäftsführung.

§8

Aufsichtsrat

(1) Auf den Aufsichtsrat finden die für den Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft geltenden

Vorschriften keine Anwendung.

(2) Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Ihm gehören an:

(a) der jeweilige Oberbürgermeister der Stadt Koblenz oder der Beigeordnete, des-

sen Geschäftsbereich der öffentliche Zweck des Unternehmens zugeordnet ist,

als Vertreter der Stadtwerke Koblenz GmbH,

(b) ein Vertreter der Stadt Lahnstein,

(c) ein Vertreter der Verbandsgemeinde Vallendar,

(d) sechs Vertreter der Stadtwerke Koblenz GmbH.

Die Vertretung der kommunalen Gebietskörperschaften (Stadt Lahnstein und Ver-

bandsgemeinde Vallendar) im Aufsichtsrat der Gesellschaft bestimmt sich nach § 88

der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (”Gem 0").

Die Mitglieder. der Stadtwerke Koblenz GmbH im Aufsichtsrat werden von der Stadt-

werke Koblenz GmbH auf Vorschlag der Stadt Koblenz benannt (Entsenderecht der

Stadt Koblenz). Sie müssen dem Rat der Stadt Koblenz angehören. Für die Vertretung

der Stadtwerke Koblenz GmbH im Aufsichtsrat gilt § 88 GemO.

(3) Die unter Abs. (2) Buchstabe d) Genannten können sich nicht vertreten lassen. Mög-

lich ist, dass die Genannten zugunsten anderer Mitglieder Stimmbotschaften erteilen.

Diese bedürfen mindestens der Textform.

(4) Die Amtsdauer der Mitglieder (Absatz 2 a)-c)) endet mit der Beendigung ihres Haupt-

amtes. Die Benennung der übrigen Mitglieder (Absatz 2 d)) wird mit ihrer schriftlichen

Mitteilung an die Gesellschaft wirksam. Diese kann von dem Benennungsberechtigten

jederzeit widerrufen werden. Nicht benannt werden können der Geschäftsführer, die

Prokuristen sowie die sonstigen Mitarbeiter der Gesellschaft und wer durch seine be-

rufliche Tätigkeit in regelmäßiger Geschäftsbeziehung oder Wettbewerb mit der Ge-

sellschaft steht oder als Gesellschafter an einem Unternehmen beteiligt oder bei einem

Unternehmen als Geschäftsführer oder leitender Angestellter beschäftigt ist, für das
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dies zutriffi.

(5) Legt ein Mitglied sein Amt nieder oder scheidet es aus sonstigen Gründen aus, so ist

der Geschäftsführung schriftlich ein anderes Mitglied für das ausgeschiedene zu be-

nennen. Die Niederlegung ist der Geschäftsführung schriftlich zu erklären.

(6) Die Geschäftsführung hat Namen und Anschriften der benannten Mitglieder den Ge-

sellschaftern schriftlich bekannt zu geben.

(7) Den Vorsitz im Aufsichtsrat führt der jeweilige Oberbürgermeister der Stadt Koblenz

oder der Beigeordnete, dessen Geschäftsbereich der öffentliche Zweck des Unterneh-

mens zugeordnet ist. Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden wird im jährlichen

Wechsel vom Vertreter der Stadt Lahnstein und vom Vertreter der Verbandsgemeinde

Vallendar wahrgenommen. In Fällen der Abwesenheit des Vorsitzenden und des stell-

vertretenden Vorsitzenden leitet das Mitglied die Sitzung, das gemäß Satz 2 als nächs-

tes zur Stellvertretung vorgesehen ist. Ist auch dieses Mitglied abwesend, leitet das

an Jahren älteste Aufsichtsratsmitglied die Sitzung.

(8) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Vorstehender Abs. (2) Unterabsätze (2) und (3) sind

zu beachten.

(9) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates Iádt diesen unter Mitteilung der Tagesordnung

mindestens zehn Kalendertage vor der Sitzung ein. Die Einladung bedarf mindestens

der Textform. In dringenden Fällen ist die Einberufung auch mit kürzerer Frist und auch

durch Telefax oder Fernsprecher zulässig.

(10) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß geladen und

mindestens fünf Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehr-

heit gefasst, soweit der Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt. Im Falle der

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Verhinde-

rung die des Stellvertreters.

(11) Wird die Beschlussfähigkeit nicht erreicht, so ist unter Einhaltung einer Einladungsfrist

von mindestens zehn Kalendertragen innerhalb von dreißig Kalendertagen eine zweite

Aufsichtsratssitzung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-

senden Mitglieder beschlussfähig; hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(12) Aufsichtsratssitzungen sollen grundsätzlich am Ort der Gesellschaft als Präsenzver-

anstaltung durchgeführt werden. In Abweichung hiervon kann der Vorsitzende des

Aufsichtsrates, sofern dem keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegen-
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stehen, entscheiden, dass Aufsichtsratssitzungen als sogenannte virtuelle Versamm-

lung (bspw. über MS-Teams, BigBlueButton oder ähnliche Plattformen) durchgeführt

werden. Die Gesellschaft hat in diesem Fall über die gesamte Dauer der Versammlung

die Teilnahmemöglichkeit über die Bereitstellung einer entsprechenden technischen

Plattform (einschließlich Bild- und Tonübertragung der Versammlung) zu ermöglichen.

Dies schließt die Verpflichtung ein, dass den Mitgliedern des Aufsichtsrats eine Frage-

und! oder Äußerungsmöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation (münd-

lich und/oder in Textform) eingeräumt wird und die Stimmrechtsausübung der Mitglie-

der des Aufsichtsrats über die elektronische Kommunikation (mündlich und! oder in

Textform) erfolgen kann. Den Teilnehmern selbst obliegt es die technischen Voraus-

setzungen zu einer Teilnahme an der bereitgestellten technischen Plattform über gän-

gige elektronische Endgeräte (PC, Tablet, Telefon o.ä.) sicherzustellen (insbesondere

Sicherstellung einer ausreichenden lnternetverbindung sowie Lauffähigkeit der tech-

nischen Plattform auf den Endgeräten).

(13) Auch ohne Einberufung einer Sitzung können die Mitglieder des Aufsichtsrates durch

schriftliche oder telefonische Stimmabgabe gültig beschließen, wenn eine Mehrheit

von ~ der Stimmen erreicht wird. Die telefonische Stimmabgabe ist schriftlich zu be-

stätigen. In den Fällen der Sätze 1 und 2 steht die Textform der Schriftform gleich.

(14) Die Niederschriften des Aufsichtsrates sind vom jeweiligen Vorsitzenden und im Falle

seiner Verhinderung vom jeweiligen stellvertretenden Vorsitzenden und der Ge-

schäftsführung zu unterzeichnen.

(15) Rechtsgeschäfte und sonstige Erklärungen des Aufsichtsrates gegenüber Dritten be-

dürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschrift des Vorsitzenden und seines Stellvertreters.

(16) Die Mitglieder erhalten für ihre Tätigkeit eine Vergütung. Die Auslagen werden durch

ein Sitzungsgeld abgegolten. Die Höhe legt die Gesellschafterversammlung fest.

(17) Der Rat der Stadt Koblenz kann den von der Stadt Koblenz gem. vorstehenden Abs.

(2) lit. (a) gestellten und den gem. vorstehenden Abs. (2) lit. (d) benannten Mitgliedern

des Aufsichtsrats Richtlinien und Weisungen erteilen. Der Rat der Stadt Lahnstein und

der Rat der Verbandsgemeinde Vallendar können den jeweils von ihnen gestellten

Mitgliedern des Aufsichtsrats Weisungen erteilen.

§9

Zuständigkeit des Aufsichtsrates

(1) Der Aufsichtsrat beschließt über alle Gegenstände, die nicht der Beschlussfassung
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der Gesellschafterversammlung unterliegen. Er überwacht die Geschäftsführung und

kann zu diesem Zweck die Einsicht in die Geschäftsbücher und Geschäftsunterlagen

beschließen. Insbesondere entscheidet er über

(a) die Geschäftsordnung,

(b) die Vorschläge an die Gesellschafterversammlung über die Wahl des Ab-

schlussprüfers, die Verwendung des Gewinnes oder die Deckung des Verlus-

tes,

(C) die Festsetzung allgemeiner Geschäftsbedingungen,

(d) die Festsetzung allgemeiner Tarife und Entgelte,

(e). die Aufnahme von Krediten - mit Ausnahme kurzfristiger Kredite des täglichen

Geschäftsverkehrs - sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und

ähnlichen Haftungen außerhalb des täglichen Geschäftsverkehrs,

(f) die Gewährung von Darlehen über mehr als 25.000,-- Euro,

(g) den Abschluss aller sonstigen Verträge, die die Gesellschaft zu Leistungen von

mehr als 25.000,-- Euro jährlich oder einer einmaligen Ausgabe oder Einnah-

meminderung von mehr als 50.000,-- Euro verpflichten, sowie die Führung von

Rechtsstreitigkeiten mit solchen Streitwerten, soweit nicht die Gesellschafter-

versammlung nach § 10 zuständig ist,

(h) die Übernahme der Geschäfts- und/oder Betriebsführung von anderen Unter-

nehmen,

(i) den Abschluss von Lieferungs-, Konzessions- und Demarkationsverträgen,

(j) die Vornahme, Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreites gegenüber ei-

nem Gesellschafter oder Geschäftsführer sowie die Vertretung der Gesellschaft

in derartigen Rechtsstreiten,

(k) den Abschluss, die Auflösung und Änderung des Betriebsführungsvertrages.

(2) Dem Aufsichtsrat obliegt die Vorbereitung der Gesellschafterversammlung.

§10

Gesefischafterversamm lung

(1) Alljährlich findet mindestens eine Gesellschafterversammlung statt.
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(2) Die Wahrnehmung der Gesellschafterrechte in der Gesellschafterversammlung er-

folgt über Gesellschaftervertreter. Insoweit benennen

(a) die Stadtwerke Koblenz GmbH (30)

(b) die Stadt Lahnstein (6)

(c) die Verbandsgemeinde Vallendar (5)

Gesellschaftervertreter.

Der jeweilige Oberbürgermeister der Stadt Koblenz bzw. der Beigeordnete, dessen

Geschäftsbereich der öffentliche Zweck des Unternehmens zuzuordnen Ist, Ist als

einer der 30 Vertreter geborener Geselischaftervertreter der Stadtwerke Koblenz

GmbH. Die weiteren Gesellschaftervertreter der Stadtwerke Koblenz GmbH werden

von der Stadtwerke Koblenz GmbH entsprechend der vorhergehenden Wahl durch

den Rat der Stadt Koblenz benannt. § 88 GemO findet auf die Vertretung und Stimm

abgabe der Gesellschaftervertreter der Stadtwerke Koblenz GmbH Anwendung.

Die Vertretung und Stimmabgabe der Stadt Lahnstein und der Verbandsgemeinde

Vallendar in der Geselischafterversamm lung bestimmt sich nach § 88 GemO.

Vertreter der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung können im Übrigen

nur von der Stadtwerke Koblenz GmbH auf Anweisung des Stadtrates, dem Rat der

Stadt Lahnstein und dem Verbandsgemeinderat Vallendar benannte Personen sein..

Die Gesellschafter haben Namen und Anschriften ihrer Vertreter der Geschäftsfüh-

rung und sich gegenseitig schriftlich mitzuteilen.

(3) Die Benennung der Mitglieder der Gesellschafterversammlung wird mit ihrer schriftli-

chen Mitteilung an die Gesellschaft wirksam. Sie kann von den Benennungsberech-

tigten jederzeit widerrufen werden. Legt ein Mitglied sein Amt nieder oder scheidet

es aus einem sonstigen Grund aus, Ist von dem .benennungsberechtigten Gesell-

schafter unverzüglich schriftlich ein anderes Mitglied zu benennen.

(4) Das Stimmrecht der Gesellschafter bestimmt sich losgelöst von der Anzahl der für

den jeweiligen Gesellschafter anwesenden Gesellschafter nach der prozentualen Be-

teiligung der einzelnen Gesellschafter am Stammkapital der Gesellschaft. Hierbei ge-

währt jeder Euro eines Geschäftsanteils eine Stimme.

(5) Die Gesellschaftervertreter erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung. Auslagen wer-
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den durch ein Sitzungsgeld abgegolten, dessen Höhe auf Vorschlag des Aufsichts-

rats durch Beschluss der Gesellschafterversammlung festgelegt wird.

(6) Die Geschäftsführung beruft im Einvernehmen mit dem jeweiligen Vorsitzenden die

Gesellschafterversammlung unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von 10

Kalendertagen schriftlich ein.

(7) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der jeweilige Aufsichtsratsvorsit-

zende. Im Falle der Verhinderung wird er durch den stellvertretenden Aufsichtsrats-

vorsitzenden vertreten. ist auch der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende abwe-

send, so gilt § 8 Abs. 7 entsprechend.

(8) Geselischafterversammlungen sollen grundsätzlich am Ort der Gesellschaft als Prä-

senzveranstaltung durchgeführt werden. In Abweichung hiervon kann der Vorsit-

zende der Geselischafterversammiung, sofern dem keine zwingenden gesetzlichen

Bestimmungen entgegenstehen, entscheiden, dass Gesellschafterversammlungen

als sogenannte virtuelle Versammlung (bspw. über MS-Teams, BigBlueButton oder

ähnliche Plattformen) durchgeführt werden. Die Gesellschaft hat in diesem Fall über

die gesamte Dauer der Versammlung die Teilnahmemöglichkeit über die Bereitstel-

lung einer entsprechenden technischen Plattform (einschließlich Bild- und Tonüber-

tràgung derVersammlung) zu ermöglichen. Dies schließt die Verpflichtung ein, dass

den Gesellschaftervertretern eine Frage- und! oder Äußerungsmöglichkeit im Wege

der elektronischen Kommunikation (mündlich und! oder in Textform) eingeräumt wird

und die Stimmrechtsausübung der Gesellschaftervertreter über die elektronische

Kommunikation (mündlich und! oder in Textform) erfolgen kann. Den Teilnehmern

selbst obliegt es die technischen Voraussetzungen zu einer Teilnahme an der bereit-

gestellten technischen Plattform über gängige elektronische Endgeräte (PC, Tablet,

Telefon o.ä.) sicherzustellen (insbesondere Sicherstellung einer ausreichenden In-

ternetverbindung sowie Lauffähigkeit der technischen Plattform auf den Endgeräten).

(9) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter ord-

nungsgemäß geladen sind, mindestens 21 Gesellschaftervertreter gem. § 10 Abs. (2)

anwesend sind sowie fürjeden Gesellschafter mindestens ein Geseilschaftervertreter

erschienen Ist. Wird dieses Erfordernis nicht erreicht, so kann innerhalb von 30 Ka-

lendertagen durch eingeschriebenen Brief mit einer Frist von mindestens 8 Kalender-

tagen eine zweite Gesellschafterversammlung einberufen werden. Diese ist ohne

Rücksicht auf die Höhe der vertretenen Stimmen beschlussfähig. Bei der Einladung

ist darauf hinzuweisen.

(10) Auch ohne Einberufung einer Sitzung kann die Gesellschafterversammlung durch
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schriftliche Stimmabgabe Beschlüsse im sog. Umlaufverfahren fassen, wenn für die

Durchführung des Umlaufverfahrens innerhalb von zwei Wochen nach Einleitung des

Umlaufverfahrens durch Versendung der Beschlussvorlage eine Mehrheit von ~ der

Stimmen erreicht wird. Schriftform steht die Textform gleich.

(11) Die Beschlüsse der Gesellschäfterversammlung bedürfen, soweit nicht zwingende

gesetzliche Vorschriften oder Bestimmungen dieses Vertrages entgegenstehen, der

Mehrheit der Stimmen gem. § 10 Abs. (4) der in der Gesellschafterversammlung ver-

tretenen Gesellschafter.

Satzungsänderungen, die Aufnahme neuer Gesellschafter und die Auflösung der Ge-

sellschaft bedürfen einer Mehrheit von 80 % der vorhandenen Stimmen gem. § 10

Abs. (4) der Gesellschafter.

Zu Angelegenheiten, die für den Versorgungsbereich eines Gesellschafters von

grundsätzlicher Bedeutung sind, ist dieser vorher schriftlich zu hören.

Die Niederschriften sind vom Vorsitzenden und im Falle seiner Verhinderung vom

stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung zu un-

terzeichnen.

(12) Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesellschaftsvertrag und Gesetz

zugewiesenen Aufgaben. Ihrer Beschlussfassung unterliegen insbesondere:

(a) der Wirtschaftsplan, die Feststellung des Jahrësabschlusses und die Verwen-

dung des Ergebnisses,

(b) Festlegung der Höhe der Vergütung und des Sitzungsgeldes des Aufsichtsrats

(c) die Bestellung des Abschlussprüfers,

(d) die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat,

(e) die Festsetzung von Höhe und Zeitpunkt der Einzahlungen auf das Stammka-

pital,

(f) Satzungsänderungen,

(g) der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Grundstücken und grund-

stücksgleichen Rechten, soweit der Gegenwert 50.000,-- Euro im Einzelfall

übersteigt,
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(h) die Errichtung, der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Betei-

ligungen an anderen Unternehmen,

(I) die Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des

Unternehmensgegenstandes,

(j) die Auflösung der Gesellschaft,

(k) der Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne von §

291 und 292 Abs. 1 AktG,

(I) die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Prokuristen unter

Wahrung von § 7 Abs. 3 des Geselischaftervertrages.

(13) Die Vertretungskörperschaften der Gesellschafter (in Bezug auf die Gesellschafter-

vertreter der Stadtwerke Koblenz GmbH ist dies der Rat der Stadt Koblenz) sind be-

rechtigt, ihren Vertretern in der Gesellschafterversammlung Richtlinien und Weisun-

gen zu erteilen.

Darüber hinaus sind vor Einwilligung der Gesellschafterversammlung zur Änderung
des Gesellschaftsvertrages einschließlich Kapitalerhöhung und -herabsetzung, zur

Umwandlung der Gesellschaftsform und zur Auflösung der Gesellschaft die entspre-

chenden Beschlüsse der v.g. kommunalen Vertretungsorgane einzuholen.

§11

Nachschusspflicht

(1) Sobald das Eigenkapital der Gesellschaft ein Drittel des Gesamtvermögens der Ge-

sellschaft unterschreitet, verpflichten sich die Gesellschafter zur Einzahlung von

Nachschüssen entsprechend ihrem Geselischaftsanteil.

Unabhängig von der Regelung in Satz I sind die Gesellschafter verpflichtet, einen

die Nachschusspflicht begründenden Beschluss zu fassen, wenn eine solche Nach-

schusspflicht unter Berücksichtigung der Finanzstruktur, insbesondere der Eigenka-

pitalausstattung, im Interesse der Gesellschaft geboten ist.

Die Nachschusspflicht wird beschränkt auf einen Betrag, der in einem angemesse-

nen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des einzelnen Gesellschafters steht, § 87 Abs.

1 Nr. 5 GemO. Die Zahlung der Gesellschafter setzt die vorherige Zustimmung der

Aufsichtsbehörde voraus.

(2) Bei der Ermittlung des Eigenkapitalanteils sind ”Sonderposten mit Rücklageanteil"
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und ”empfangene Ertragszuschüsse" zur Hälfte wie Eigenkapital zu behandeln.

(3) Über das Eintreten der Nachschusspflicht setzt die Geschäftsführung Aufsichtsrat

und Gesellschafterversammlung in Kenntnis.

§12

Prüfung des Jahresabschlusses, Wirtschaftsplan

(1) In sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften wird für je-

des Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt und der Wirtschaftsführung eine

fünfjährige Finanzplanung zugrunde gelegt. Der Wirtschafts- und Finanzplan wird der

Stadt Koblenz und den Gesellschaftern übersandt.

(2) Die Geschäftsführung hat innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Geschäftsjah-

res den Geschäftsbericht und die Bilanz mit Gewinn-' und Verlustrechnung aufzustel-

len und nach Prüfung durch den Abschlussprüfer unverzüglich dem Aufsichtsrat vor-

zulegen.

Dem Rechnungshof wird ein Prüfungsrecht gemäß § 110 Abs. 5 GemO eingeräumt.

(3) Die Vorschriften des Aktiengesetzes und der Landesverordnung über die Prüfung

kommunaler Einrichtungen vom 22.07.1991 in der jeweils gültigen Fassung über die

Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sind sinnge-

mäß anzuwenden.

(4) Den schriftlichen Auftrag an den Prüfer erteilt der Geschäftsführer. Er verpflichtet den

Prüfer, an der Sitzung des Aufsichtsrates teilzunehmen. Der Prüfbericht wird den Auf-

sichtsratsmitgliedern von dem Geschäftsführer übergeben.

(5) Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden nach den Vorschriften über Eigen-

betriebe aufgestellt und geprüft.

(6) Der Stadt Koblenz, der Stadt Lahnstein und der Verbandsgemeinde Vallendar wer-

den die Befugnisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz eingeräumt.

(7) Nach § 87 Abs. 3 Nr. 2 GemO wird der Beschluss über die Feststellung des Jahres-

abschlusses zusammen mit dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und

des Lageberichts sowie der beschlossenen Verwendung des Jahresüberschusses

oder der Behandlung des Jahresfehlbetrags unbeschadet der bestehenden gesetzli-

chen Offenlegungspflichten öffentlich bekannt gemacht und gleichzeitig mit der Of-

fentlichen Bekanntmachung der Jahresabschluss und der Lagebericht an sieben
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Werktagen bei den Verwaltungen der Städte Koblenz, Lahnstein und der Verbands-

gemeinde Vallendar während der allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich ausgelegt;

in der öffentlichen Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen.

§13

Betätigu ngsprüfung

Der Stadt Koblenz, der Stadt Lahnstein und der Verbandsgemeinde Vallendar sowie der

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und dem Rechnungshof werden die Rechte nach §

54 Haushaltsgrundsätzegesetz eingeräumt.

§14

Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft werden veröffentlicht:

(a) in der Rhein-Zeitung, Gesamtausgabe,

(b) in dem Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Vallendar,

(C) in dem Mitteilungsblatt der Stadt Lahnstein.

(2) Unberührt hiervon bleiben die gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentlichungen.

§15

Betriebsführung

Die Gesellschafter sind sich darüber einig, dass die Betriebsführung der Gesellschaft durch

eine von der Gesellschafterversammlung zu bestimmende natürliche oder juristische Per-
son erfolgt.

§16

Eingebrachte Anlagen

(1) Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass die am 01 .01.1986 vorhandenen

Wasserversorgungsanlagen der Gesellschafter bestehen bleiben und weiter betrie-

ben werden sollen. Falls einzelne Anlagen aus rechtlichen, technischen oder wirt-

schaftlichen Gründen nicht oder nur zu Zwecken der Notwasserversorgung oder in

sonstiger Weise nur eingeschränkt aufrechterhalten werden können, so ist zunächst

der Gesellschafter schriftlich zu hören, in dessen Versorgungsbereich die Anlage

liegt (vgl. § 10 Absatz 11 Satz 3 des Gesellschaftsvertrages).
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(2) Die Gesellschafter sind sich darüber einig, dass die Gesellschaft bebaute oder unbe-

baute Grundstücke, die für Zwecke der Gesellschaft nicht oder nicht mehr benötigt

werden, zunächst dem Gesellschafter zum Kauf anbietet, in dessen Bereich derartige

Grundstücke liegen.

§17

Anwendung der Gemeindeordnung

(1) Die Gesellschafter sind sich darüber einig, dass auf die Gesellschaft die Vorschriften

der GemO über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde ( 85-92 GemO) in der

jeweils gültigen Fassung - insbesondere auch die Kalkulationsvorschriften in der je-

weils gültigen Fassung, die für gemeindliche Einrichtungen vorgeschrieben sind -

Anwendung finden.

(2) Änderungen des Geselischaftervertrages sind der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

§18

Entscheidung von Streitigkeiten

(1) Bei Streitigkeiten über diesen Vertrag kann zunächst einvernehmlich ein Gutachter-

ausschuss gebildet werden, der zwischen den streitenden Gesellschaftern zu vermit-

teln hat. Der Gutachterausschuss besteht aus je einem Gutachter der streitenden

Gesellschafter und einer! einem Vorsitzenden.

(2) Wird ein Gutachterausschuss vereinbart, so kann jeder streitende Gesellschafter ei-

nen von ihm ernannten Gutachter dem!den anderen streitenden Gesellschafter(n) mit

der Aufforderung mitteilen, seinerseits (ihrerseits) innerhalb von 14 Tagen einen Gut-

achter zu benennen.

(3) Die Gutachter bestimmen innerhalb von weiteren 14 Tagen gemeinsam die! den Vor-

sitzende(n). Ist keine Einigung zu erzielen, wird die! der Vorsitzende von der Präsi-

dentin! dem Präsidenten des Landgerichtes Koblenz bestimmt.

(4) Die ordentlichen Gerichte können von den Gesellschaftern erst dann angerufen wer-

den, wenn kein Gutachterausschuss gebildet wird oder wenn die Vermittlung des

Ausschusses keinen Erfolg gehabt hat.
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§19

Unwirksamwerden einzelner Bestimmungen

Soflte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oderwerden, insbesondere zwin-

genden gesetzlichen Vorschriften nicht entsprechen, so wird die Wirksamkeit dieses Ver-

trages hierdurch nicht berührt. Der Vertrag soll in diesem Fall so ausgelegt oder umgedeu-

tet werden, dass eine seinem Sinn und Zweck entsprechende, angemessene Regelung

gilt. Diese soll, soweit rechtlich zulässig, dem am nächsten kommen, was die Vertragschlie-

ßenden gewollt haben



Hotlerbach, Markus

Von Kommurialaufsicht <Kommunalaufsicht@kvmyk.de>
Gesendet: Freitag, 9. Mai 2025 09:39
An: VG Vallendar - Haushalt
Betreth AW: Änderung Gesellschaftsvertrag VWM - Ergänzung auf Basis von

Rückmeldurig der ADD

Sehr geehrter Herr Hollerbach,

mit Ihrer u.'g. Mail vom 0805.2025 haben Sie gem. § 92 Abs. 2 GerrtO die Änderung des
Gesellschaftsvertrages der V reinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VVVM) angezeigt.

Nach Prüfung der Angelegenheit können wir Ihnen mitteilen, dass aus kommunalaufsichthcher Sicht keine
Bedenken gegen den geplanten Änderungsvertrag bestehen, Die von der ADD Trier in ihrer
Stellungnahme vom 22.04.2025 (Az: 17 6-3 00460121a) geforderten Mpassungen wurden n den
modifizierten Vertragsentwurf übernommen.

¯ .Vir bitten Sie, die ADO entsprechend zu informieren und uns zu gegebener Zeit eine Kopie des notariellen
Anderungsvertrages sowie der Beschl ussniedersch rift des Verbandsgemeinderates zukommen zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Bayer

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz
Kommunalaufsicht
Bahnhofstraße 9
56068 Koblenz
Tel: 0261/108-354
Fax: 0261/108-8354
Email: Andrea.Baver@kvmvk.de
www.mayen-koblenz.de

Von: Kommunalaufsicht <Kommunalaufsicht@kvmyk.de>

Jesendet: Donnerstag, 8. Mai 2025 09:22
An: Bayer, Andrea (KVMYK) <Andrea.Bayer@kvmyk.de>
Betreff: WG: Änderung Geseflschaftsvertrag VWM - Ergänzung auf Basis von Rückmeldung der ADD

Von: VG Vallendar - Haushalt <haushalt@vg-vallendar.de>
Gesendet: Donnerstag, 8. Mai 2025 09:12
An: Komm unalaufsicht <Kommunalaufsicht@kvmyk.de>

Betreff: WG: Änderung Gesellschaftsvertrag VWM - ErgänzLrng auf Basis von Rückmeldung der ADD

ACHTUNG! Externe EMaIl: Diese E.Mail stammt'ñicht vön der Ky MYK. øesondeeVorsicht beiW
Klicken auf Unks oderÖffnenvonAnhängen øitte'pLifefl Sie die vertrauenswürdlgkeltder
'Absenderadresse.
Sehr geehrte Frau Bayer,

als Anlage übersenden wir ihnen die geplanten Änderungen des Geselischaftervertrages der VWM GmbH und
zeigen diese hiermit gem. § 92 Abs.2 S.1 Nr. 4 GemO an.


